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Verfassungsgerichtshof 
 
 

277. Stellenausschreibung für ein Ersatzmitglied des Verfassungsgerichtshofes 

Beim Verfassungsgerichtshof ist ab 1. Januar 2017 die Stelle eines Ersatzmitglieds zu besetzen, das auf Vor-
schlag des Bundesrates zu ernennen ist. 

Die Bewerbungen sind an den Präsidenten des Bundesrates zu richten und müssen bis 25. November 2016 
eingelangt sein. 

Der Präsident des Bundesrates wird den Mitgliedern des Bundesrates die Einsicht in die eingelangten Be-
werbungen ermöglichen. 

Hinsichtlich der Ernennungsvoraussetzungen wird auf die Bestimmungen des Art. 147 Abs. 2 bis 4 Bundes-
Verfassungsgesetz hingewiesen. 

Es wird ersucht, in der Bewerbung die Erreichbarkeit per Telefon oder E-Mail anzugeben. 

Der Präsident des Bundesrates: 
Lindner 

___________________ 
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Amt der Burgenländischen Landesregierung 
 
 
Zahl: A2/L.RO3311-10000-5-2016 

278. Genehmigung der 15. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes 
der Marktgemeinde Deutschkreutz 

Die Burgenländische Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 4. Oktober 2016 unter Zahl: A2/L.RO3311-
10000-5-2016 beschlossen, die Verordnung des Gemeinderates der Marktgemeinde Deutschkreutz vom  
30. Juni 2016, mit der der Digitale Flächenwidmungsplan geändert wird (15. Änderung), gemäß § 19 Abs. 4 in 
Verbindung mit § 18 Abs. 9 des Bgld. Raumplanungsgesetzes zu genehmigen. 

Im Rahmen der 15. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes der Marktgemeinde Deutschkreutz er-
folgen in der KG Girm Umwidmungen in „Grünfläche - Landwirtschaftliche Gebäude und Bauwerke mit Über-
dachung ohne Tierhaltung“ und „Grünfläche - Grüngürtel“. 

In der KG Deutschkreutz werden Umwidmungen in „Grünfläche - Weingut“, „Grünfläche - Nicht landwirt-
schaftliche Bauten zur Grünlandnutzung“, „Bauland - Wohngebiet“, „Grünfläche - Grüngürtel“, „Verkehrsflä-
che der Gemeinde, Güterwege, Interessentenwege“ und „Landwirtschaftlich genutzte Grünfläche“ durchge-
führt. 

Für die Landesregierung: 
Der Landeshauptmann: 

Nießl 

___________________ 

Zahl: A2/L.RO3400-10000-6-2016 

279. Genehmigung der 9. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes 
der Marktgemeinde Rohrbach 

Die Burgenländische Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 4. Oktober 2016 unter Zahl: A2/L.RO3400-
10000-6-2016 beschlossen, die Verordnung des Gemeinderates der Marktgemeinde Rohrbach vom  
6. Juli 2016 mit der der Digitale Flächenwidmungsplan geändert wird (9. Änderung), zu genehmigen. 

Die 9. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes beinhaltet in der KG Rohrbach bei Mattersburg die 
Umwidmung der Grdst. Nr. 451/6 und 451/7 in „Bauland - Gemischtes Baugebiet“. 

Für die Landesregierung: 
Der Landeshauptmann: 

Nießl 

___________________ 
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Zahl: A2/L.RO3427-10000-18-2016 

280. Genehmigung der 14. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes 
der Marktgemeinde Wallern im Burgenland 

Die Burgenländische Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 4. Oktober 2016 unter Zahl: A2/L.RO3427-
10000-18-2016 beschlossen, die Verordnung des Gemeinderates der Marktgemeinde Wallern im Burgenland 
vom 18. August 2016, mit der der Digitale Flächenwidmungsplan geändert wird (14. Änderung), gemäß § 19 
Abs. 4 in Verbindung mit § 18 Abs. 9 des Bgld. Raumplanungsgesetzes zu genehmigen. 

Im Rahmen der 14. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes erfolgen Umwidmungen in „Landwirt-
schaftlich genutzte Grünfläche“, „Grünfläche - Gewächshaus“, „Bauland - Dorfgebiet“, „Verkehrsfläche der 
Gemeinde, Güterwege, Interessentenwege“, „Grünfläche - Nicht-landwirtschaftliche Bauten zur Grünland-
nutzung“ und „Grünfläche-Sport - Spielplatz“. 

Für die Landesregierung: 
Der Landeshauptmann: 

Nießl 

___________________ 

Zahl: EU-07-17-24-3 

281. Erteilung einer Konzession für Frau Mag.pharm. Sabine Rieder, 
zum Betrieb einer Filialapotheke in 7063 Oggau 

Frau Mag. pharm. Sabine Rieder, wohnhaft in 7071 Rust, Oggauerstraße 22, hat um Erteilung einer Bewilli-
gung zum Betrieb einer Filialapotheke an der Adresse 7063 Oggau, Andreas Kern-Straße 26, mit dem Standort 
Marktgemeinde Oggau, angesucht. 

Gemäß § 48 Abs. 2 Apothekengesetz, BGBl. Nr. 5/1907, idF BGBl. I Nr. 30/2016 können Inhaber von öffent-
lichen Apotheken sowie gemäß § 29 Abs. 3 und 4 betroffene Ärzte (Inhaber von ärztlichen Hausapotheken), 
welche den Bedarf an der Filialapotheke als nicht gegeben erachten, etwaige Einsprüche gegen den Betrieb 
der Filialapotheke innerhalb längstens sechs Wochen, vom Tag der Verlautbarung an gerechnet, schriftlich, 
postalisch, mittels Telefax oder im Wege automationsunterstützter Datenübertragung, bei der Bezirks-
hauptmannschaft Eisenstadt-Umgebung geltend machen. 

Später einlangende Einsprüche können nicht berücksichtigt werden. 

Die Bezirkshauptfrau: 
Dr.in Auer 

___________________ 
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Zahl: GS-09-02-95-19 

282. Widerruf der Erklärung einer Winterlinde in der KG. Ollersdorf im Burgenland 
zum Naturdenkmal 

Die Bezirkshauptmannschaft Güssing hat mit rechtskräftigem Bescheid vom 26. August 2016, Zahl: GS-09-
02-95-16, die Erklärung zum Naturdenkmal für die auf dem Grundstück Nr. 3930 der KG. 31036 Ollersdorf im 
Burgenland befindliche Winterlinde widerrufen. Der Widerruf wurde im Naturdenkmalbuch bei der Bezirks-
hauptmannschaft Güssing unter der fortlaufenden Nummer 47 eingetragen. 

Die Bezirkshauptfrau: 
Mag.a Dr.in Wild 

___________________ 
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